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§3
Verantwortung der Zentralen Gehaltsstelle

(1) Die Zentrale Gehaltsstelle ist verantwortlich für:
a) die einwandfreie und termingerechte Berechnung 

der Löhne und Gehälter, der Barleistungen der 
Sozialversicherung, sonstiger Bezüge, der Abzüge, 
des zu zahlenden NettcbBetrages und des Einkom
mens, das der Beitragspflicht zur Sozialversiche
rung unterliegt, nach den von den Dienststellen 
übermittelten Daten,

b) die Ausfertigung der Gehaltsstreifen und -listen 
und ihre termingerechte Bereitstellung an die 
Dienststellen,

c) die Ausfertigung der für die Zahlung und den 
buchmäßigen Nachweis der Löhne und Gehälter 
erforderlichen Unterlagen und deren terminge
rechte Bereitstellung an die Dienststellen,

d) die Aufbereitung der Daten für die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Dienststellen gemäß § 4 Buch
staben c und d,

e) die Bereitstellung von im Zusammenhang mit der 
Lohn- und Gehaltsberechnung anfallenden Daten 
und Unterlagen,

f) die Bereitstellung der Daten für Verdienstbeschei
nigungen und für Eintragungen in den Ausweis 
für Arbeit und Sozialversicherung,

g) den Austausch von Erfahrungen und Informa
tionen, die der exakten Datenerfassung und Da
tenübermittlung durch die Dienststellen dienen,

h) die Bearbeitung von Reklamationen der Dienst
stellen, deren Ursachen in der Verantwortung der 
Zentralen Gehaltsstelle liegen.

(2) Verursacht die Zentrale Gehaltsstelle bei der 
Lohn- und Gehaltsberechnung Fehler und ergeben sich 
daraus für eine Dienststelle finanzielle Nachteile, so 
trifft der Leiter der Abteilung Finanzen des örtlichen 
Rates die erforderlichen Regelungen. Soweit es sich 
dabei um eine Dienststelle handelt, die aus dem Haus
halt der Republik finanziert wird, trifft in Streitfällen 
der Minister der Finanzen die Entscheidung.

§4
Verantwortung der Dienststellen

(1) Die Dienststellen sind verantwortlich für:
a) die l'ichtige Erfassung aller für die Lohn- und 

Gehaltsberechnung erforderlichen Daten und de
ren einwandfreie und termingerechte Übermitt
lung an die Zentrale Gehaltsstelle,

b) die Auswertung der von der Zentralen Gehalts
stelle nach der Berechnung und Bearbeitung über
gebenen Unterlagen, «

c) die Anweisung der Zahlung der Löhne und Ge
hälter einschließlich der damit zusammenhängen
den Zahlungsverpflichtungen (z. B. Lohnsteuer und 
SV-Beiträge) sowie deren buchmäßigen Nachweis,

d) die Abführung bzw. Verrechnung sonstiger einzu
behaltender Beträge,

e) die Entgegennahme von Reklamationen und deren 
Bearbeitung,

f) die Eintragungen in den Ausweis für Arbeit und 
Sozialversicherung.

(2) Durch die Übernahme und Ausführung der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung durch die Zentrale Gehalts
stelle wird die Verantwortung der Leiter der Dienst
stellen für die Erfüllung der arbeitsrechtlichen und 
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Mitarbei
tern sowie für die Einhaltung des Arbeitskräfteplanes, 
des Stellenplanes und des Lohnfonds nicht berührt.

§5
Leitung der Zentralen Gehaltsstelle

(1) Die Zentrale Gehaltsstelle wird durch den Leiter 
nach dem Prinzip der Einzelleitung geleitet. Der Leiter 
hat sich bei der Erfüllung der Aufgaben auf die kollek
tive Beratung mit den Mitarbeitern zu stützen und 
eng mit den gesellschaftlichen Organisationen zusam
menzuarbeiten.

(2) Der Leiter der Zentralen Gehaltsstelle wird vom 
Leiter der Abteilung Finanzen des Rates des Be
zirkes Kreises eingestellt und ist diesem gegenüber re
chenschaftspflichtig.

(3) Für die Begründung, die Änderung sowie die 
Beendigung der Arbeitsrechtsverhältnisse der anderen 
Mitarbeiter der Zentralen Gehaltsstelle ist der Leiter 
der Zentralen Gehaltsstelle verantwortlich.

(4) Im Falle der Verhinderung des Leiters der Zen
tralen Gehaltsstelle wird er durch den vom Leiter der 
Abteilung Finanzen bestätigten Stellvertreter vertreten.

§6
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Zentrale Gehaltsstelle wird im Rechtsverkehr 
durch den Leiter, bei dessen Verhinderung durch seinen 
Stellvertreter vertreten.

(2) Im Rahmen der ihnen durch den Leiter schriftlich 
erteilten Vollmachten können auch andere Mitarbeiter 
die Zentrale Gehaltsstelle im Rechtsverkehr vertreten.

(3) Verfügungen über Zahlungsmittel regeln sich nach 
den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

§7
Arbeitsablauf, Struktur und Stellenplan

(1) Für den Arbeitsablauf und die Regelung der Auf
gaben der Mitarbeiter ist durch den Leiter der Zen
tralen Gehaltsstelle auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen eine Arbeitsordnung auszuarbeiten und 
nach Bestätigung durch den Leiter der Abteilung Fi
nanzen in Kraft zu setzen.

(2) Die Struktur- und Stellenpläne der Zentralen Ge
haltsstelle werden entsprechend den geltenden gesetz
lichen Bestimmungen und den hierzu erlassenen Richt
linien des Ministers der Finanzen aufgestellt und durch 
den Leiter der Abteilung Finanzen des jeweiligen Rates 
bestätigt. g 8

Schweigepflicht
Die Mitarbeiter der Zentralen Gehaltsstelle haben 

über alle Vorgänge, die ihnen im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit bekannt werden, Verschwiegenheit zu 
wahren. Dies gilt auch nach Lösung des Arbeitsrechts
verhältnisses. g g

Dieses Statut tritt am........................................in Kraft.

Der Vorsitzende des Rates 
des...............................................
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